
V. BesoIn!Jmmn-~_ 

Lllnder in bezug auf Aktivitllten zur StIlTkuug der einzel
staatlichen Programme auf dem GebIet der Bevö11wnmg und 
Entwlcklung eingeht, so auch auf die konkreten I!nruchen der 
EntwIcklungsl!!nder um Hilfe bei der Ausarbeitung von einzel
staatIlchen Berichten, und dem Wn1lIChafts.. und Sozialrat dar
ilher Bericht zu erstatten; 

33. fordert die Programme des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die Regionn1kommissionen und regionalen 
Fonds mif, die Umsetzung des AktiOnsPlogIlill1lD8, ins
besondere auf FeIdehene, im Rahmen des Systems der residie
renden KoonIinatoren der Vereinten Nationen voll und 
tntkrIiftIg zu unterstötzen, und bittet die zuständigen Sonder
m:ganIsationen, ein Gleiches zu tun; 

34. ersucht die Kommission fUr Bevölkernng und Ent
wicklung, auf ihret achtundzwanzigsten Thgung in ihrem 
Z.ust!!mljgkeitsbereich das Aktioosprogmmm und dessen Aus
wirkungen ZU prDfen und dem Wn1schafts- und SoziaIrat auf 
seiner Atbeitstagung 1995 ihre Auffassungen vOlZUlegen; 

35. ersucht den Generalsekretli der Generalversammlung 
auf ihret fIInfzigsten Thgung ilher den WJrtschafts- und 
Sozialrat ilher die Dutchfllhnmg dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

36. beschließt, in die Thgesotdnung ihret kflnftigen 
. Thgungen im Rahmen der bestehenden Fragenkomplexo einen 
Punkt mit dem TItel "Umsetzqng des Aktionsprogramms der 
lntetnationaIen Konferenz übet Bevölkernng und Entwick
lung" aufzunehmen. 

92. PlentJrsitzung 
19. Dezember 1994 

4!1/U9. BegeIumg des tansendjl\hrlgen Bestehens des kJr. 
gIsIsehen Nationalepos Manos 

Die Generalversammlung, 

in der Erwltgung, daß es 1995 eintausend Jahre her sein 
wird, daß das kitgisische National.epos ManJJS entstand, das 
den Gtllru!sätzen der Weltdelmde fUr kolturelle Entwicklung 
(1988-1997)"" entspricht, 

unter Hinweis auf die Resolution 'l:1 C/13.22 der General
konferenz der Organisation der Vereinten Nationen fUr Erzie
hung, WISSCII8Chaft und KnItur betreffend die Begehung von 
Jahrestagen im Zweijahreszeitmum 1994-1995"", 

unter BerUckslchtlgung dessen, daß das Manas-Epos ein 
wichtiges Verbindungselement gewesen ist, das den Völkern 
Zentralasiens während ihret 1angen Gescbichte Bestand und 
Einigkeit verliehen hat, 

in der Erkenntnis, daß das Epos nicht nur der Ursptung der 
Jmgisischen SpIDChe und Literatur, sondem auch die Grundla
ge der knlture11en, siUlichen, historischen, sozialen und 
religiösen Traditionen des kitgisischen Volkes ist, 

eingedenk dessen, daß das Epos menschliche Ideale und 
Werte ftlrdett, die von vielen Menschen geteilt wetden, 
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sowie eingedenk des Beitrngs, den die Begehung des tau
sendjllhrigen Bestehens des MtIIItl8-Epos zum knlture11en und 
menschlichen Erbe und zur Fönlenmg der internationalen Zu
sammenarbeit und VetsIlIndigung leisten kenn, 

Im Hinblick auf das Vennllebtnis der Freiheitsliebe, das die 
Völker der Region dem Epos verdanken, 

sowie Im Hinblick auf die JdeaIJ> und Gtundslltm, die in dem 
Progtamm "Weitged!lclttnis" der Oxganisation der Ven:inten 
Nationen fUr Etziehung, Wissenschaft und KoItur ent1m1ten sind, 

1. erklltrt, daß 1995 das tausendjllhrige Bestehen des 
kitgisischen National.epos Manas begangen wetden soll; 

2, beg. es, daß die Organisation der Vereinten Natio
nen fUr Etziehung, WtsSenSCbaft und KnItnI die Fedetfllhnmg 
fUr die Begehung des tausendjllhrigen J!estehens des Manas
Epos übernommen hat; 

3. ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen fUr 
Erziehung, WJSSe1ISChaft und KnItur, in Zusammenarbeit mit 
der Regierung der Republik Kirgisistau und anderen inter
essierten internationaIen Organisationen alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um 1995 als Jaht des tausendjäh
rigen J!estehens des Manas-Epos zu begehen; 

4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den interna
tionalen Aktivitllten, welche die Organisation der Vereinten 
Nationen fUr Erziehung, WJSSe1ISChaft und KnItnI in Zu
sammenarbeit mit der Regierung der Republik Kirgisistnn 
unternimmt, um das Verm!lclttnis des Manas-Epos weltweit 
bekannt zu machen. . . 

92.Plenarsitvmg 
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49/130. EIngHrdenmg der Kommission mr tra!l!lll!dloqa!e 
Unternehmen in die instIlulioneUe Struktur der 
Baudels- und Eutw/eklungskoDt'eul4Z der Verein
teu l\Iat"meu 

Die Generalversammlung, 

In Bekrlflllgung ihret Resolntion 471212 B vom 6. Mai 
1993, die im Kontext der vonstatten gehenden Umstruktntie
rung der Vereinten Nationen im Wtrtschafts- und Sozia1-
bereich vetuhschiedet wntde, und den Besch1uß des Ge
neralsekrelllrs billigend, alle die ttansnationaIen Unternehmen 
hetieffenden Tlltigkeiten im Rahmen der Handels- und Ent
wicklungskoDferenz der Vereinten Nationen zusammen_ 
fassen, 

in Anerkennung der Sch1O.sseIro11e internationaler In
veatitionen und der Rolle sonatiger internationaler markt
gesteuerter KapitaIsttöme bei der Fötderung des WJrtschafts
wachstoms und der Entwicklung auf weltweiter Ebene, 

erkllJ.rend. daß die zwischenSlagtlicl!en Beratungen der 
Vereinten Nationen zu diesen Fragen fUr die intemationale 
Gemeinschaft von einzigartigem Wert sind, 

in der Erwltgung, daß Fragen heIreffend intemationale 
Investitionen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
auf effizientere und effektivere Weise angegnngen wetden 
müssen und daß Verbessenmgen dieser Art mit Hl1fe einer 
slllrkeren Rationalisiernng der zwischenstaatlichen Thgungen 



der Vereinten Nationen und der Ressourcen des Sekretariats 
erzielt werden können, 

In Anbetracht dessen, daß die Abteilung Transnationale 
Unternehmen und Management der ehemaligen Haupt
abteiIung ftIr wirtscbaftIiche und soziale Entwicklung des 
Sekretariats der Vereinten Nationen 1993 unter der Bezeich
nung Abteilung Transnationale Unternehmen und Investitio
nen in das Sekretariat der Haudels- und Entwicklungskonfe
renz der Vereinten Nationen verlegt worden ist, 

eingedenk der von der Kommission ftIr transnationale 
Unternehmen im Verlauf ihrer letzten zwanzig Thgungen 
geleisteten Arbeit und der 'Jldsache, daß sich der Schwmpunkt 
der Kommissi"nstärigke~ in den letzten Jahren Zlmebmend auf 
den Beitrag transnationaler Unternehmen zu wirtscbaftIichem 
Wacbstnm und Entwicklung, eine stärkere 7J1sammenarbeit 
zwischen Gastentwicklungsillndem und tnmsnationaien Unter

. nehmen, die ErIeichternng des Zuflusses IDJslllndischer Direkt
investitionen und die Untersuchung der Verknüpfung zwischen 
Kapitalströmen, der Verbreitung und dem Erwerb von Thchno
logie und dem Handel mit Giltern und Dienstleistnngen 
verlagert hat, und eingedenk dessen, daß dies dazu gefUbrt hat, 
daß die Tlitigkeit der Kommission und diejenige des Handels
und Entwicklungsrats und seiner Nebenorgane nunmehr ilber 
eine gröBere Zahl gemeinsamer Elemente verfilgen, 

eingedenk der Notwendigkeit, unnötige Doppelarbeit zwi
schen Organen der Vereinten Nationen zu vermeiden, 

eingedenk der Resolution des Wirtschafts- und SozialraIs 
1913 (LVII) vom 5. Dezember 1974, insbesondere der Ziffern 
3 und 4, des Dokuments "A New Partnership far Deve10pment 
Tbe Cartagena Commitment" (Eine neue Partnerschaft im 
Dienste der Entwicklung: Die VeIpflichtung von Cartagena)", 
das von der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver
einten Nationen auf ihrer im Febrnar 1992 in Cartagena de 
Jndias (Kolumbien) abgehaltenen achten Thgung verabschiedet 
wurde, und der Resolution 411183 der Generalversamm1ung 
vom 22. Dezember 1992, in der die Versammlung die wichtige 
Rolle der Konferenz bekräftigte, unter anderem als der 
geeignetsten Koordinierungsstelle im Rnhmen der Vereinten 
Nationen ftIr die integrierte Behnndlung von Fragen der Ent
wicklung und damit msammenhllngenden Fragen in Schlilssel
bereichen wie Handel, Rohstoffe, Finanzen, Investitionen, 
Dienstleistungen und Technologie im Interesse aller Länder. 
insbesondere der EntwickiungsIänder. 

1. beschließt, daß die Kommission ftIr transnationale 
Untemehmen ZU einer Kommission des Handels- und Entwick
lungsrats werden und die Bezeichnung "Kommission ftIr 
internationale Investitionen und transnationaie Unternehmen" 
tragen soU; 

2. emtCht den Handels- und Entwicklungsrat, sich drin
gend mit der Frage der Ausrichtung des Arbeitsprogramms der 
Kommission ftIr internationale Investitionen und transnationale 
Unternehmen zu befassen. ausgehend von den von der Kom
mission ftIr tnmsnationale Unternehmen auf ihrer zwanzigsten 
Thgung"" abgegebenen Empfeh1ungen, wonach der Rat die 
Arbeit so ausrichten soll, daß nach Möglichkeit die Mitwir-
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kung zustiindiger leitender Beamter des öffentlichen Sektors 
sowie von Ve.tb:etem des privaten Sektms begiInstigt wild, und 
wonach folgendes geleistet werden soU: 

a) die Förderung eines Meinungs- und Erfahrungsaus
tauschs zwischen interessierten Regierungen, Unternehmen, 
zwi"!'henstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, Ge
werkschaften und Sachverständigen zu Fragen im Zusammen
hnng mit internationalen Investitionen, transnationalen Unter
nehmen und der Schaffung eines förderlichen Umfelds fIIr die 
Entwicklung des Privatsektors und von Privatunternehmen; 

b) die Überp.rIIfung der vom Sekretariat entfalteten Far
schungstätigkeit und der Bereitstellung von Informationen zu 
Politiken, Programmen und Entwicklungen im ZlISllllJlllenhang 
mit internationalen Investitionen, tnmsnationa1en Unternehmen 
und der Scbaffimg eines förderlichen Umfelds ftIr die Entwick
lung des Privatsektors und von Privatunternehmen sowie eine 
diesbezilgliche Beratong des Sekretariats; 

c) die Überprflfung der technischen Hi1fe an Regierun
gen, die daran interessiert sind, einen ordnungspolitischen 
Rahmen fDr Investitionen und förderliche Rabmenbedingnn
gen zu schaffen, um mehr 8nslllndische Investitionen an
zuziehen und die Unternehmensentwicklung zu untmstlltzen 
und so zu dem wirtscbaftIichen Wachstum und der Entwick
lung der ClastIlinder beizutragen, sowie eine diesbezOgliche 
Beratong des Sekretariats; 

3. emtCht den Generalsekretllr, dem Programm fDr trans
nationale Unternehmen wieder sämtliche Mittel zur VerfUgung 
zu steUen, die ibm im Entwurf des Programmhaushaltsplans 
ftIr den Zweijabreszeitraum 1994-1995 und im Einklang mit 
der ~Iution 48/228 A der Generalversammlung vom 
23. Dezember 1993 ursprIinglicb zugewiesen worden waren; 

4. bittet die Mitgliedstaaten und interessierte Parteien, die 
technische ZlJsammenarbeit, die Beratungsdienste und die 
Ausbildungs-, Forschungs- und Informationstlltigkeiten im 
Bereich Auslandsinvestitionen finanziell stärker zu _ 
stiltzen; 

5. beschließt. daß die Kommission die Arbeit der 
Zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe von Sachverstllndigen fIIr 
internationale Normen des Rechnungswesens und der Rech
nungslegung weiter verfolgen wird, deren nlIcb.ste Thgung im 
ersten Halbjahr 1995 in Genf stattfinden soll; 

6. beschließt fl14Perdem, daß die nlIcb.ste Thgung der 
Kcnnmission im ersten Halbjahr 1995 in Genf stattfinden soU. 

92. P/enarsllzung 
19. Dez.ember 1994 

411113L Frage der Er1dilnmg des Jahns 1lIlI8 zum interna
tionalen Jahr des 0J:eans 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/48 des WJrtschnfts
und Sozia1rats vom 29. Juli 1994, 

eridlirt das Jahr 1998 zum Internationalen Jahr des Ozeans. 

92. PlenanItvmg 
19. Dez.ember 1994 




